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Betr.: Zahlungen für Steuer-, Rechts- und Organisationsberatung sowie für 

technische Assistenzleistungen aus Tschechien (EAS 236) 

Entgelte für Dienstleistungen sind - anders als die Vergütungen für die Zurverfügungstellung 

von "Know-How" - vom Lizenzgebührenbegriff des DBA-CSFR nicht erfasst. Im allgemeinen 

werden steuerliche und rechtliche Beratungen anlässlich einer Unternehmensgründung, ferner 

Organisationsberatungen und technische Hilfeleistung bei der Inbetriebnahme eines Werkes 

oder einer Produktionsanlage nicht als quellensteuerpflichtige "Know-How-Vergütungen", 

sondern als quellensteuerfreie Dienstleistungsvergütungen anzusehen sein. 

27. Februar 1993 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

 


